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Erwägungen

E. 1
Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte den Beschwerdeführer am 27. April 2018
zweitinstanzlich wegen Beschimpfung und Drohung zu einer bedingt vollziehbaren
Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je Fr. 30.-- und zu einer Verbindungsbusse von Fr. 150.--
(als Zusatzstrafe zum Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 31. Januar 2017).
Zugleich stellte es die Rechtskraft des Freispruchs vom Vorwurf der üblen Nachrede
gemäss Urteil des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau vom 27. Februar 2017 fest.

Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht.

E. 2
Rechtsschriften haben ein Begehren, d.h. einen Antrag, und deren Begründung mit Angabe
der Beweismittel zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). In der Begründung ist in gedrängter
Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt nach Auffassung des Beschwerdeführers
Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), wobei für die Anfechtung des Sachverhalts und die
Rüge der Verletzung von Grundrechten qualifizierte Begründungsanforderungen gelten (
Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 3
Diese Begründungsanforderungen sind vorliegend offenkundig nicht erfüllt. Der
Beschwerdeführer setzt sich in seinen Eingaben vom 14. Juni und 4. Juli 2018 mit den
Erwägungen der Vorinstanz nicht ansatzweise auseinander und zeigt nicht auf, inwiefern
das angefochtene Urteil in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerhaft sein könnte.
Soweit er vorbringt, die Vorinstanz habe ihn trotz einer beim Bundesgericht hängigen
Beschwerde gegen das abgewiesene Gesuch um Beiordnung eines amtlichen Verteidigers
verurteilt, verkennt er, dass kein Verfahren eröffnet wurde, da aufgrund seines Schreibens
vom 1. Februar 2018 kein Anlass dazu bestand. Ob die Abweisung des Gesuchs um
Beiordnung eines amtlichen Verteidigers vom 18. Januar 2018 noch mit dem Endurteil
angefochten werden kann, muss nicht geprüft werden, da auf seine Eingaben und Schreiben
jedenfalls so oder anders nicht eingetreten werden kann. Der Beschwerdeführer befasst sich
weder in seinen Eingaben vom 14. Juni und 4. Juli 2018 noch in seinem Schreiben vom 1.
Februar 2018 mit den Erwägungen der Verfahrensleitung des Obergerichts zur Abweisung
des Gesuchs. Stattdessen äussert er sich unter anderem etwa zur Verschiebung eines
Verhandlungstermins vor Obergericht, zur Eröffnung eines Kontos bei der A.________
Bank oder zu einem Schreiben vom 26. April 2012, woraus sich ergebe, dass die
Bundesrichter nicht in der Lage seien, ein gerechtes Urteil zu fällen. Seine Ausführungen
sind samt und sonders nicht sachbezogen. Inwiefern die Verfügung vom 18. Januar 2018
betreffend Abweisung des Gesuchs um Beiordnung eines amtlichen Verteidigers oder das
angefochtene Urteil gegen das Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen könnte, ergibt



sich aus den Eingaben und Schreiben des Beschwerdeführers nicht. Mangels einer
tauglichen Begründung kann auf die Beschwerde im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht
eingetreten werden.

E. 4
Von einer Kostenauflage ist ausnahmsweise abzusehen (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG).
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